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       Bezirk  Braunau  am  Inn,  OÖ.   07723-6505,  Fax  6505-20 

             4951  P o l l i n g   i. I. DVR   0066753; UID-Nr.: ATU23401806 
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Zl.: 004-1/1/2020 

K u n d m a c h u n g 

Nachstehende Gemeinderatsbeschlüsse vom 22. April 2020 werden gemäß § 94 der Oö. 
Gemeindeordnung 1990 öffentlich kundgemacht. 

 

T a g e s o r d n u n g 
1. Berichte des örtlichen Prüfungsausschusses 

2. Bericht der Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn über die Überprüfung des 
Nachtragsvoranschlages für das Finanzjahr 2019 

3. Voranschlag der VFI der Gemeinde Polling i.I. & CoKG für das Finanzjahr 2020; 
Beschlussfassung 

4. Mittelfristiger Finanzplan 2020 bis 2024 der VFI der Gemeinde Polling i.I. & Co KG; 
Beschlussfassung 

5. Voranschlag der Gemeinde Polling i.I. für das Finanzjahr 2020; Beschlussfassung 

6. Mittelfristiger Finanzplan 2020 bis 2024 der Gemeinde Polling i.I.; Beschlussfassung 

7. Rechnungsabschluss der VFI der Gemeinde Polling i.I. & Co KG für das Finanzjahr 2019; 
Beschlussfassung 

8. Rechnungsabschluss der Gemeinde Polling i.I.  für das Finanzjahr 2019; Beschlussfassung 

9. Änderung der Abfallordnung; Beschlussfassung  

10. Änderung der Kanalgebührenordnung; Beschlussfassung 

11. Generelle Überarbeitung ÖEK Nr. 2. und Flächenwidmungsplan Nr. 4; Einleitung des 
Verfahrens 

12. ÖEK-Änderung Nr. 1.8. und Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 3.32 Mairleitner (Teil Gst. 
142, KG Polling); Einleitung des Verfahrens 

13. Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 3.33 Dirmayr (Teil Gst. 175, KG Polling); Einleitung des 
Verfahrens 

14. Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 3.34 Funkanlage (Teil Gst. 211, KG Polling); Einleitung 
des Verfahrens 

15. BA 04 RW Ornading – Abschluss eines Kaufvertrages mit Franz und Angela Feuchtinger, 
Thomas Stockhammer und Johann und Marianne Andorfer; Beschlussfassung 

16. Ortskanal – Verlängerung und Herstellung von Hausanschlüssen; Vergabe der 
Planungsarbeiten 

17. Güterweg Remoneuberg – Sanierung - Finanzierung 

18. Feuerwehr - Ernennung des Pflichtbereichskommandanten; Beschlussfassung 

19. Baier Otto – Verleihung einer Ehrennadel; Beschlussfassung 

20. Bettina Hirschlinger – Antrag auf Wirtschaftsförderung 

21. Müllsäcke/Wertmarken gratis (inkl. Restmülltonne auf Kaution) – Unterstützung für 
Beeinträchtigte mit Windelbedarf 

22. Verein Bildung u. Erziehung der Franziskanerinnen v. Vöcklabruck; Ansuchen um Gewährung 
eines Gastschulbeitrages für das Schuljahr 2019/2020; Beschlussfassung 

Dringlichkeitsantrag der SPÖ Gemeindefraktion Polling; Petition – Schonen wir die Gemeinden! 
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Zu Punkt 1.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der Bericht des Prüfungsausschusses vom 09. März 2020 über 
die durchgeführte Prüfung der Gebarung der Gemeinde Polling im Innkreis zur Kenntnis 
genommen. genommen.  
 
Zu Punkt 2.) der TO.: 
Mit einstimmigem Beschluss wird der Bericht der Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn vom 
05. Februar 2020, BHBRGem-2013-361937/18-Ti, über die Überprüfung des 
Nachtragsvoranschlages für das Finanzjahr 2019 zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Punkt 3.) der TO.: 
Mit einstimmigem Beschluss wird der Voranschlag des Vereins zur Förderung der Infrastruktur der 
Gemeinde Polling im Innkreis & Co KG für das Finanzjahr 2020 zur Kenntnis genommen.  
 
Zu Punkt 4.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der Mittelfristigen Finanzplan des Vereins zur Förderung der 
Infrastruktur der Gemeinde Polling im Innkreis & Co KG für die Jahre 2020 bis 2024 zur Kenntnis 
genommen.  
 
Zu Punkt 5.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der Voranschlag für das Finanzjahr 2020  wie folgt beschlossen: 

Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)  

 Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung   € 3.090.400,-- 
 Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung   € 3.037.500,-- 
 Liquide Mittel  € 52.900,-- 

 
Zu Punkt 6.) der TO.: 
Mit einstimmigem Beschluss wird der Mittelfristige Finanzplan der Gemeinde Polling für die Jahre 
2020 bis 2024 zur Kenntnis genommen.  
 
Zu Punkt 7.) der TO.: 
Mit einstimmigem Beschluss wird der Rechnungsabschluss und die Vermögensrechnung des 
Vereins zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Polling im Innkreis & Co KG für das 
Finanzjahr 2019 in der vorliegenden Fassung genehmigt.  
 
Zu Punkt 8.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der Rechnungsabschluss und die Vermögensrechnung der 
Gemeinde Polling im Innkreis für das Finanzjahr 2019 in der vorliegenden Fassung gemäß § 29 
Abs. 1 der Oö. GemO. 1990 genehmigt.  
 
Zu Punkt 9.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der neuerlichen Beschlussfassung der Abfallgebührenordnung 
auf Grund der zu kurzen Kundmachung zugestimmt.  
 
Zu Punkt 10.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der neuerlichen Beschlussfassung der Kanalgebührenordnung 
auf Grund der zu kurzen Kundmachung und der Entfernung des Passuses „Benützungsgebühren 
für Freibadbecken (Swimmingpools) - § 5 Abs. 5 aus der Kanalgebührenordnung zugestimmt.  
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Zu Punkt 11.) der TO.: 
Mit einstimmigem Beschluss wird die Einleitung des Verfahrens zur generellen Änderung Nr. 2 des 

ÖEK und Änderung Nr. 4 des Flächenwidmungsplanes beschlossen.  

 
Zu Punkt 12.) der TO.: 
Mit einstimmigem Beschluss wird die Einleitung des Verfahrens zur Änderung des 
Flächenwidmungsplanes Nr. 3.32 -  für einen Teil des Grundstückes Nr. 142, KG Polling von 
Grünland auf Bauland „B“ und „MB“ beschlossen.  
 
Zu Punkt 13.) der TO.: 
Mit einstimmigem Beschluss wird die Einleitung des Verfahrens für die 
Flächenwidmungsplanänderung Nr. 3.33 - die Umwidmung eines Teilstückes des Grundstückes Nr. 
175, KG Polling, von Grünland auf Bauland „Wohngebiet“ beschlossen.  
 
Zu Punkt 14.) der TO.: 
Mit 6 Ja-Stimmen (ÖVP, FPÖ und SPÖ) und 1 Nein-Stimme (FPÖ) wird die Einleitung des 

Verfahrens zur Flächenwidmungsplanänderung Nr. 3.34 - die Umwidmung eines Teilstückes 

des Grundstückes Nr. 211, KG Polling, von Grünland auf „Funkanlage“ beschlossen.  

 
Zu Punkt 15.) der TO.: 
Mit einstimmigem Beschluss wird der Abschluss eines Kaufvertrag mit den betroffenen 
Eigentümern, für das Projekt BA 04 Regenwasserkanal Ornading, beschlossen.  
 
Zu Punkt 16.) der TO.: 
Mit einstimmigem Beschluss wird die Vergabe des Auftrages zur Erweiterung des bestehenden 
Kanals und der Hausanschlüsse, an die Fa. Bauerplan, 4092 Esternberg beschlossen. Die Fa. 
Bauerplan, 4092 Esternberg wird mit der Erstellung eines wasserrechtliche Einreichprojektes zur 
Siedlungserweiterung Brunnerweg laut Angebot vom 13.03.2020 zum Preis von EUR 19.210,36 
(excl. Mwst.) und zur Siedlungserweiterung Imolkam laut Angebot vom 30.03.2020 zum Preis von 
EUR 6.606,34 (excl. Mwst.) beauftragt.  
 
Zu Punkt 17.) der TO.: 
Mit einstimmigem Beschluss wird die Sanierung des betroffenen Güterweges Remoneuberg mit 
Vorfinanzierung der Kosten in der Höhe von EUR 65.000,00 durch die Gemeinde Polling unter der 
Voraussetzung des Einganges der BZ-Mittel in der Höhe von EUR 24.050,00 und des Einganges der 
Mittel aus dem Katastrophenfonds in der Höhe von EUR 32.500,00 im Jahr 2021 beschlossen.  
 
Zu Punkt 18.) der TO.: 
Mit einstimmigem Beschluss wird die Bestellung von Herrn HBI Gerhard Schnell als 
Pflichtbereichskommandant und von Herrn HBI Martin Brandstötter als 
Pflichtbereichskommandanten-Stellvertreter beschlossen.  
 
Zu Punkt 19.) der TO.: 
Mit einstimmigem Beschluss wird die Verleihung der Ehrennadel in Gold an Herrn HBI Baier Otto 
für seine langjährige Tätigkeit als Feuerwehr-Kommandant beschlossen.  
 
Zu Punkt 20.) der TO.: 
Der TO-Punkt wurde von der Tagesordnung genommen.  
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Zu Punkt 21.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird die Unterstützung von Personen, die krankheitsbedingt 
(Inkontinenz) Windelbedarf haben wie folgt beschlossen: 

Pro Jahr 6 Wertmarken für eine Restmülltonne die gegen Kaution zu erwerben ist, oder pro Jahr 6 
Restmüllsäcke.            

Die Kaution soll EUR 30,00 betragen und bei Rückgabe der Restmülltonne innerhalb von 3 Jahren 
wird die Kaution in der Höhe von EUR 25,00 zurückbezahlt, vorausgesetzt der Zustand der 
Restmülltonne lässt eine Rückgabe an die Gemeinde zu. 
Nach Ablauf der 3 Jahre kann die Restmülltonne, mit einem Abschlag der Kaution (alle 2 Jahre 
verringert sich bei Rückgabe der Restmülltonne die Kaution um EUR 5,00), ebenfalls 
zurückgegeben werden.  
 
Zu Punkt 22.) der TO.: 
Mit einstimmigem Beschluss wird die Überweisung des Gastschulbeitrages an die 
Franziskanerinnen in Ried im Innkreis für das Schuljahr 2019/2020 in der Höhe von EUR 2.400,00  
beschlossen.  
 
Zu Punkt 23.) der TO.: 
Mit 7 Ja-Stimmen (ÖVP, FPÖ) und 2 Nein-Stimmen (SPÖ) wird die Abweisung der Petition 
„Schauen wir auf die Gemeinden“ beschlossen.       
       
 

Der Bürgermeister: 
 

 
  
 
Angeschlagen am: 20.05.2020 

Abgenommen am: 05.06.2020 


